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die Bundesregierung ergreift einige 
beachtliche Maßnahmen zur Stärkung 
der Binnenschifffahrt und baut zugleich 
die bestehenden Förderprogramme für 
eine noch umweltfreundlichere Flotte 
weiter aus. Das ist vorbildlich, und der 
BDB freut sich, dass er in den vergan-
genen Monaten sämtliche Maßnahmen 
zum Wohle des Schifffahrtsgewerbes 
aktiv mitgestalten konnte und seine 
Anregungen vom Bundesverkehrsmi-
nisterium gehört wurden. Zu nennen 
ist etwa das neue Programm zur Ver-
lagerung von schweren und großvo-
lumigen Gütern auf die Wasserstraße 
– hierfür hatte der BDB bereits im Jahr 
2006 geworben und für eine Einbin-
dung der Binnenschifffahrt in VEMAGS 
plädiert. Nun hat Bundeswirtschafts-
minister Robert Habeck mit seiner im 
Mai 2023 vorgestellten Windenergie-
an-Land-Strategie den entscheidenden 
Impuls für mehr umweltschonende 
GST-Transporte auf der Wasserstra-
ße gegeben. Zu nennen ist weiter die 
Fortschreibung des Flottenmodernisie-
rungsprogramms, das modifiziert und 
mit einem neuen Fördertatbestand 
Anfang nächsten Jahres starten wird. 
Hierfür sind jeweils 50 Mio. Euro an 
Fördergeldern in den Jahren 2023 und 
2024 vorgesehen. Und auch die für die 
Branche überragende wichtige Aus- und 

Weiterbildungsbeihilfe des BMDV wird 
auf aktuellem Niveau fortgeschrieben. 
Deshalb sei an dieser Stelle ein herz-
licher Dank an die Bundesregierung 
gerichtet!

Sehr schade ist, dass diese Erfolgs-
story sich für die Wasserstraßeninf-
rastruktur nicht erzählen lässt: Der 
Bundeshaushalt ist und bleibt eklatant 
unterfinanziert, obwohl immer mehr 
Bauwerke sich in einem „systemkriti-
schen Zustand“ befinden, wie die Regie-
rung einräumt. Der zuständigen WSV 
fehlt das Fachplanungspersonal, die 
gesetzlich verankerte Genehmigungs-
beschleunigung zur Abkürzung der 
unvertretbar langen Planungszeiträume 
ist für die Wasserstraßen nicht gewollt, 
und seit Jahren beschlossene, dringend 
notwendige Ausbaumaßnahmen am 
Neckar werden mit dem Hinweis auf 
Kosten und Umfang der Maßnahme 
zurückgestellt. Das passt weder zu den 
verkehrspolitischen Absichtserklärun-
gen im Koalitionsvertrag der Bundesre-
gierung noch zu den klimapolitischen 
Zielen, die nur unter starker Einbindung 
der besonders umweltfreundlichen Bin-
nenschifffahrt erreicht werden können. 

Mehr hierzu lesen Sie in diesem Heft.
       Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Editorial
 BDB-Geschäftsführer 
Jens Schwanen
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BDB ist vom Entwurf des Bundeshaushalts 2024 enttäuscht

Investitionsstau bleibt bestehen
Die Regierung hat ihren Entwurf des Bundeshaushaltes 2024 in den 
Bundestag eingebracht. Die Beratungen haben Anfang September 
begonnen, im November erfolgt die Schlussabstimmung.

Für die Bundeswasserstraßen 
(Kapitel 1203) sieht der 2024er-
Entwurf Gesamtausgaben von 
1,77 Mrd. Euro vor. Das ist 

ein Mehr an Ausgaben von 416,6 Mio. 
Euro im Vergleich zum Jahr 2023. Das ist 
grundsätzlich positiv. Von einer erfreu-
lichen Entwicklung oder gar Auskömm-
lichkeit der Mittel im kommenden Jahr 
mag der BDB dennoch nicht sprechen. 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass 
in diesem Kapitel nicht allein echte Inves-
titionen in die Wasserstraßen enthalten 
sind. Es werden im Kapitel 1203 viel-
mehr sämtliche Ausgaben „rund um die 
Wasserstraßen“ vereint. Beispiele: Über 
300 Mio. Euro sind für das Personal, die 
Werkstätten sowie den Fahrzeug- und 
Gerätepark in der WSV vorgesehen. In 
diesem Betrag stecken auch die Aufwen-
dungen für den Wassertourismus an Ne-
benwasserstraßen. 150 Mio. Euro fließen 
in das Unfallmanagement zur Abwehr 
und Bewältigung der von maritimen 
Schadenslagen ausgehenden Gefahren 
im Seeverkehr. 12 Mio. Euro sind für die 
Erhaltung und Wiederherstellung der 
ökologischen Durchgängigkeit vorgese-
hen. Dieser Aufwand von rund 470 Mio. 
Euro hat zweifelsfrei seine Berechtigung. 
Aber für den Erhalt, Ersatz, Aus- oder 
Neubau der Flüsse und Kanäle, Schleu-
sen oder Hebewerke stehen diese Mittel 
nicht zur Verfügung.

Der für das Schifffahrtsgewerbe 
wichtigste Etat, nämlich für Ersatz, Aus- 
und Neubaumaßnahmen, soll im Jahr 
2024 724,7 Mio. Euro betragen. Dass 
dieser Ansatz nicht ausreichend ist, 
ergibt sich bereits aus dem vom Bun-
desverkehrsministerium vorgelegten 
Verkehrsinfrastrukturbericht. Danach 
beträgt allein der Ersatzinvestitionsbe-
darf mindestens 900 Mio. Euro pro Jahr, 
um den Substanzverlust im Wasserstra-
ßennetz aufzufangen. Ausbaumaßnah-
men sind in diesem Betrag noch nicht 
enthalten. Ebenfalls nicht berücksichtigt 
sind die Baukostensteigerungen, die 
auch die Maßnahmen an den Flüssen 
und Kanälen treffen. Laut Auskunft der 
WSV betragen diese im Schnitt rund 
15 %, bei manchem Projekt aber auch 
bis zu 50 %. Der separat ausgewiesene 
Etat für „Erhaltung der verkehrlichen 
Infrastruktur“ von 450 Mio. Euro rettet 
die überalterten und sanierungsreifen 
Anlagen an den Flüssen und Kanälen 
nicht: Unter dem Begriff „Erhaltung“ 
werden haushaltsrechtlich keine Bau-
maßnahmen verstanden, sondern z.B. 
Erhaltungsbaggerungen oder die sog. 
Geschiebebewirtschaftung. 

Vergleich mit dem 2023er-Haushalt
Dem 2023er-Haushaltsansatz von 594,5 
Mio. Euro für Ersatz, Aus- und Neubau-
maßnahmen sind 100 Mio. Euro hinzu-
zuaddieren, die das Bundesverkehrsmi-

HAUSHALT 2024
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nisterium gemäß der Beschlussfassung 
im Bundestags-Haushaltsausschuss im 
Sommer bei anderen Verkehrsträgern 
zu Gunsten der Wasserstraße einsparen 
und umschichten konnte. Das Ist 2023 
beläuft sich somit auf 694,5 Mio. Euro. 
Das bedeutet: Im Vergleich zum Ist 2023 
will die Bundesregierung den Etat für 
Ersatz, Aus- und Neubau der Bundes-
wasserstraßen im Jahr 2024 lediglich 
um 30 Mio. Euro ansteigen lassen. Das 
ist eine Steigerung von 4,3 %. Der Inves-
titionsstau im Wasserstraßennetz, das 
jahrzehntelang auf Verschleiß gefahren 
wurde, lässt sich mit den vorgesehenen 
Mitteln nicht auflösen. Der geplante 
Etat ähnelt einem „Weiter-so-wie-
bisher“. Zukunftsgerichtete Entschei-
dungen zur Stärkung des besonders 
umweltschonenden Verkehrsträgers, 
die den verkehrs- und klimapolitischen 
Zielen der Regierung Rechnung tragen, 
sind in dem Entwurf nicht zu erkennen. 

Was wird benötigt? 
Der Etat für Erhalt, Ersatz und Ausbau 
müsste auf mindestens 1,7 Mrd. Euro 
p.a. angehoben werden. Das entspricht 
ungefähr dem tatsächlichen Bedarf, da 
bereits für den Substanzerhalt rund 900 
Mio. Euro p.a. benötigt werden. Um die-

se Mittel tatsächlich „verbauen“ zu kön-
nen, müsste aber in der WSV zeitgleich 
ein entsprechender Personalaufwuchs 
erfolgen: Im Bereich der Fachplanung 
fehlen dort nach wie vor rund 400 bis 
500 Ingenieure und Juristen. Stellen 
müssten also geschaffen und das 
Stellenbesetzungsverfahren deutlich 
verschlankt und beschleunigt werden. 

Zusätzliche Finanzmittel könnten 
über den Klima- und Transformati-
onsfonds (KTF) als Instrument zur 
Finanzierung des Klimaschutzes ein-
gesteuert werden. Während der KTF 
z.B. Milliardenbeträge an Investitionen 
für die Schieneninfrastruktur vorsieht, 
bleiben die Wasserstraßen unverständ-
licherweise bisher unberücksichtigt. Zur 
Erinnerung: Verkehrsminister Andreas 
Scheuer hatte in seinem „Klimaschutz 
Sofortprogramm 2022“ 300 Mio. Euro 
zusätzlich für die Wasserstraßeninf-
rastruktur zur Verfügung gestellt und 
dies wie folgt begründet: „Für den 
umweltfreundlichen Verkehrsträger 
Wasserstraße werden die Rahmenbe-
dingungen und somit die vorhandene, 
verkehrliche Infrastruktur verbessert.“ 
Merke: Wo ein politischer Wille, ist auch 
ein Weg

 Im Bundeshaushalt müs-
sen ausreichend Mittel für 
die Wasserstraßen bereit-
gestellt werden, damit z.B. 
Schleuseninstandsetzun-
gen adäquat durchgeführt 
werden können.
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Änderung des Moselvertrags beschlossen

BDB begrüßt Abschaffung der
Schifffahrtsabgaben auf der Mosel

Nach jahrelangen Gesprächen und Verhandlungen haben sich 
Vertreter der Moselanrainerstaaten Deutschland, Frankreich und 
Luxemburg darauf geeinigt, dass ab dem 1. Juli 2025 auf der  
Mosel keine Schifffahrtsabgaben mehr erhoben werden.

Am 18. September unter-
zeichneten François Bausch, 
Vizepremier und Verkehrs-
minister Luxemburgs, 

Philippe Voiry, französischer Botschaf-
ter für zwischenstaatliche Kommis-
sionen und grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit, und Oliver Luksic, 
Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundesverkehrsministerium, auf einem 
Bereisungsschiff der Bundesregierung 
im Dreiländereck bei Schengen ein ent-
sprechendes Änderungsprotokoll zum 
Moselvertrag. 

Der BDB begrüßt die nun getroffene 
Einigung vor dem Hintergrund, dass be-
reits zum 1. Januar 2019 (mit Ausnahme 
der Mosel und des Nord-Ostsee-Kanals) 
die abgabenfreie Fahrt auf den Bundes-
wasserstraßen in Kraft getreten ist, als 
richtigen und konsequenten Schritt. 

„Es ist der erklärte politische Wille 
von Bund und EU, dass die umwelt-
freundliche Binnenschifffahrt künftig 
deutlich mehr Güter übernehmen soll. 
Die Abschaffung der Abgaben auf der 
Mosel, auf der jährlich immerhin rund 
7 Mio. t Güter transportiert werden, 

bedeutet, dass wir Binnenschiffstrans-
porte kosteneffizienter durchführen 
können. So wird einerseits ein wichtiger 
Anreiz für eine zunehmende Verlage-
rung von Gütern auf die Wasserstraßen 
gesetzt, andererseits kann auch die 
Wirtschaft in der Region Mosel-Saar 
von dieser Maßnahme profitieren. Die 
Abschaffung der Befahrensabgaben auf 
den Wasserstraßen ist eine Maßnahme 
aus dem ‚Masterplan Binnenschifffahrt‘, 
der bereits im Frühjahr 2019 vom CSU-
geführten BMVI und dem BDB vorge-
stellt wurde. Über Jahre haben sich 
hochrangige Vertreter aus der saarlän-
dischen Stahlindustrie, der Schifffahrt, 
des Moselhafens Trier, der Moselkom-
mission und der Führungsebene des 
BMVI in einem konstruktiven Dialog mit 
unseren französischen und luxembur-
gischen Kollegen für einen Wegfall der 
Gebühren eingesetzt“, erklärt BDB-Prä-
sident Martin Staats (MSG). 

Der erfolgten Unterzeichnung des 
Änderungsprotokolls zum Moselvertrag 
schließt sich nun ein Ratifizierungsver-
fahren an. Die Abgabenfreiheit auf der 
Mosel soll dann in allen drei Staaten 
zum 1. Juli 2025 in Kraft treten. 

MOSELABGABEN
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Hintergrund:
Binnenschiffer müssen seit der Ein-
weihung der Großschifffahrtsstraße 
Mosel im Jahr 1964 für das Befahren 
Abgaben zahlen. Die Grundlage da-
für bildet der Moselvertrag von 1956, 
in dem Deutschland, Frankreich und 
Luxemburg beschlossen, den Fluss von 
Koblenz bis Thionville mit Staustufen 
auszubauen. Die Bau- und Unterhalts-
kosten hierfür wurden über die Befah-
rensabgabe finanziert. Zuständig für die 
Verteilung der Abgaben – im Jahr 2019 
betrugen die Einnahmen aus den Schiff-
fahrtsabgaben rund 7 Mio. Euro – ist die 
Internationale Mosel-Gesellschaft. Ab 
Mitte 2025 soll kein Entgelt mehr fällig 
werden. Auch die Moselgesellschaft 
wird im Zuge der Abschaffung der Ab-
gaben aufgelöst.

 Die Moselregion 
ist touristisch äußerst 
relevant und damit auch 
für die Fahrgastschifffahrt 
von großer Bedeutung

« Die Abschaffung der Abgaben  
auf der Mosel bedeutet, dass wir 

Binnenschiffstransporte kosteneffi-
zienter durchführen können und ein 
wichtiger Anreiz für eine zunehmen-
de Verlagerung von Gütern auf die 

Wasserstraßen gesetzt wird. »
BDB-Präsident Martin Staats (MSG)



 BDB Report 3/2023

8 NECKAR

Sitzung der CDU Baden-Württemberg mit Neckar-Bereisung

Klares „Ja“ vom Bund 

Bei der gemeinsamen Sitzung des Landesvorstands der CDU 
Baden-Württemberg und des CDU-Bezirksvorstands Nord-
württemberg am 17. Juli in Bad Wimpfen stand der Ausbau der 
Neckarschleusen, der im vordringlichen Bedarf des Bundesver-
kehrswegeplans sowie im Wasserstraßenausbaugesetz verankert 
ist, im Fokus.

Die Vertreter der CDU Baden-
Württemberg machten 
sich gemeinsam mit einem 
Bündnis aus der Wirtschaft, 

Verbänden und der Kommunalpolitik 
bei einer Bereisung per Schiff ein Bild 
von der aktuellen Lage der Bundes-
wasserstraße Neckar. Für den BDB 
war Vorstandsmitglied Jens Langer (DP 
World) bei dem Termin vertreten. Auch 
Vertreter der IHK, der betroffenen Hä-
fen, der Stadtwerke Heilbronn und des 
VSL Baden-Württemberg gehörten der 
Delegation an.

Jens Langer betonte bei dem Termin 
die Bedeutung der Binnenschifffahrt für 
den Wirtschaftsstandort Deutschland: 
„Deutschland ist weltweit einer der wich-
tigsten Logistikstandorte. Mehr als die 
Hälfte des gesamten deutschen Außen-
handels wird über die westeuropäischen 
Seehäfen abgewickelt. Wasserstraßen, 
Schifffahrt und Häfen sind daher als 
Drehscheiben des internationalen 
Warenaustauschs für unsere Volkswirt-
schaft von herausragender Bedeutung 

und unsere Wasserstraßen sind hierbei 
ebenfalls besonders umweltfreundliche 
Verkehrswege. Ohne die Binnenschiff-
fahrt auf dem Rhein und dem Neckar 
wird die Metropolregion Stuttgart den 
Anschluss zur Weltelite verlieren“. 

Verankerung im BVWP bedeutet  
Auftrag für Planung und Umsetzung
Der Landesvorsitzende der CDU Baden-
Württemberg, Thomas Strobel, bekräf-
tigte: „Wir fordern volle Kraft voraus für 
den Ausbau der Neckarschleusen. Das 
ist ein absolut wichtiges Zukunftspro-
jekt. Es braucht jetzt endlich ein klares 
‚Ja‘ vom Bund für die Neckarschleusen“. 
Strobel kritisierte Bundesverkehrsminis-
ter Volker Wissing und dessen Partei für 
die im Frühjahr 2022 bekannt geworde-
ne Absicht des Bundesverkehrsminis-
teriums, den Neckar nicht mehr für 135 
m lange Güterschiff zu ertüchtigen, son-
dern lediglich Grundinstandsetzungen 
an den Schleusen vorzunehmen: „Die 
einstige Wirtschaftspartei FDP lässt das 
starke Wirtschaftsland Baden-Württem-
berg damit im Stich. Wir brauchen unse-

für Neckarausbau gefordert
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ren Neckar als starke, leistungsfähige 
Wasserstraße. Ohne den Schleusenaus-
bau wird der Südwesten abgehängt“, 
so Strobel, der auch den Klimaaspekt 
betonte: Mit dem Ausbau des Neckars 
könnten Güter von der Straße auf 
Schiene und die Wasserstraßen ver-
lagert werden. Dies spare Emissionen 
und schütze so auch das Klima. 

MdB Steffen Bilger, Vorsitzender der 
CDU Nordwürttemberg, erinnerte an 
die seinerzeit vom Bund vorgenomme-
ne Verankerung des Neckarausbaus im 
Bundesverkehrswegeplan: „Das Bun-
desverkehrsministerium hat damit den 
Auftrag, die Planung voranzutreiben 
und die erforderlichen Baumaßnahmen 
umzusetzen. Für uns in der Region 
ist es schlicht inakzeptabel, wenn der 
Ausbau des Neckar nun grundsätzlich 
in Frage gestellt wird“. Für die Verlage-
rung von Schwerlastverkehren weg von 
der Straße, für Klimaschutz und für die 
Entlastung der Verkehrswege in wei-
ten Teilen sei der Ausbau des Neckars 
unerlässlich. 

Andrea Marongiu, Geschäftsführer 
des VSL e.V., stellte fest: „Die Politik in 
Brüssel, Berlin und Stuttgart beschließt 
sehr ambitionierte Klimaziele für den 
Speditions-, Logistik- und Transportsek-
tor. Diese sollen unter anderem durch 
Lenkungsmaßnahmen weg von der 

Straße, hin zu Schiene und Wasserstra-
ße erreicht werden. Die aktuelle – ich 
weiß nicht wievielte – Stoppdiskussion 
um den Ausbau der Schleusen für  
135 m-Schiffe am Neckar steht unseren 
Klimazielen diametral entgegen“. 

« Für uns in der Region ist es 
schlicht inakzeptabel, wenn der 

Ausbau des Neckar nun grundsätz-
lich in Frage gestellt wird. »

MdB Steffen Bilger (CDU)

 (v.l.n.r.): MdB Steffen 
Bilger (CDU) und BDB-
Vorstandsmitglied Jens 
Langer (DP Word)
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275.000 Lkw-Fahrten pro Jahr  
könnten eingespart werden
MdB Felix Schreiner, Vorsitzender des 
Landesfachausschusses Verkehr und 
Infrastruktur der CDU Baden-Württem-
berg machte deutlich, dass sich die Bun-

desregierung mit ihrer Blockadehaltung 
zum Neckarausbau gegen zwischen 
dem Bund und dem Land getroffene 

Vereinbarungen stelle. „Nur der Ausbau 
macht die Neckarschifffahrt effektiver, 
wirtschaftlicher und ökologischer. Mehr 
Güter auf der Wasserstraße Neckar zu 
verlagern, bedeutet eine Einsparung 
von 275.000 Lkw-Bewegungen pro Jahr. 
Der Bund muss die Neckarschifffahrt 
endlich auf die Überholspur bringen 
– mit der Festschreibung des überregio-
nalen öffentlichen Interesses für Was-
serstraßen und mehr Geld im Bundes-
haushalt 2024“, so Schreiner.

Gespräche mit Verkehrsminister  
Hermann in Stuttgart
Nur wenige Tage nach der Tagung der 
CDU wurde der Neckarausbau erneut 
im Rahmen eines Treffens von BDB-Vor-
standsmitglied Jens Langer und BDB-
Geschäftsführer Jens Schwanen mit 
dem Landesverkehrsminister Baden-
Württembergs, Winfried Hermann 
(B’90/Grüne) erneut thematisiert. Der 
BDB und der Landesverkehrsminister 
waren sich darüber einig, dass die Ne-

NECKAR

« Mehr Güter auf der Wasserstraße 
Neckar zu verlagern, bedeutet eine 

Einsparung von 275.000 Lkw-Be-
wegungen pro Jahr. Der Bund muss 

die Neckarschifffahrt endlich auf 
die Überholspur bringen. »

MdB Felix Schreiner (CDU)

 (v.l.n.r.): MDirig 
Philipp Franke (Ver-
kehrsministerium 
Baden-Württemberg), 
BDB-Geschäftsführer 
Jens Schwanen, Ver-
kehrsminister Winfried 
Hermann (Land Baden-
Württemberg), BDB-
Vorstandsmitglied Jens 
Langer (DP World)
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ckarschleusen nicht nur saniert, son-
dern auch ausgebaut werden müssen. 
Das wurde bei einem gemeinsamen 
Gespräch am 27. Juli 2023 in Stuttgart 
deutlich. Hermann bestätigte gegen-
über den BDB-Vertretern, dass die Lan-

desregierung uneingeschränkt hinter 
dieser seit vielen Jahren vorgesehenen 
Ausbaumaßnahme steht. Bereits seit 
mehreren Jahren ist die Verlängerung 
der Neckarschleusen von Mannheim 
bis Plochingen im Bundeswasserstra-
ßenausbaugesetz als „Vordringlicher 
Bedarf“ notiert. Passiert ist in dieser 
Hinsicht und trotz einer im Jahr 2007 

abgeschlossenen Bund-Land-Verein-
barung zur anteiligen Personalkosten-
übernahme bisher jedoch praktisch 
nichts. „Der Bund muss aufwachen und 
endlich tätig werden!“, lautet deshalb 
die klare Forderung.

Hintergrund

Die Verlängerung der Neckarschleusen 
von Mannheim bis Plochingen (Neckar-
km 5 bis 201,5) ist als Projekt „W 29“ 
im „Vordringlichen Bedarf“ des Bun-
desverkehrswegeplans (BVWP) 2030 
verankert. Ziel der Maßnahme ist es, 
dass der Neckar mit 2,70 m abgeladene 
üGMS befahren werden kann. Doch be-
reits lange vor der Aufnahme des Vor-
habens in den BVWP wurde der Schleu-
senausbau – im Jahr 2007 – zwischen 
Bund und Land vereinbart. Das Projekt 
wurde außerdem in das Bundeswas-
serstraßenausbaugesetz (Abschnitt 2, 
Nummer 20) aufgenommen. 

« Der Bund muss auf- 
wachen und endlich tätig 

werden! »
Forderung des BDB

 An der Schleuse 
Feudenheim ist die Pas-
sage von 135 m langen 
Schiffen bereits möglich. 
Für eine durchgehende 
Befahrbarkeit mit üGMS 
müssen alle Schleusen 
zwischen Mannheim und 
Plochingen verlängert 
werden.   
© BAW
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Offizielle Verkehrsfreigabe des vertieften Hafens Straubing-Sand

Binnenschiffe als Schlüssel für mehr
umweltfreundliche Gütertransporte in Bayern

Binnenschiffstransporte sind zuverlässig, ökologisch, effizient 
und preiswert. Sei es für den Transport von Containern, Massen-
gütern oder von übergroßen und schweren Stückgütern wie etwa 
im Windenergieanlagenbereich:

Das Schiff ist universell 
einsetzbar; es ist „gut für 
alle Güter“. Ohne Staus 
und Fahrverbote und ohne 

Belästigung der Bevölkerung kann zum 
Beispiel ein einziges 110 Meter langes 
Binnenschiff problemlos die Ladungs-
menge von bis zu 150 Lkw aufnehmen. 

Gleich ein ganzes Bündel an guten 
Gründen konnte BDB-Vorstandsmit-
glied Andreas Dicke (Bavaria, Stockstadt 
am Main) nennen, weshalb Wirtschaft 
und Industrie zukünftig noch mehr Gü-
ter über den Wasserweg transportieren 
sollten. Anlass für die Aussprache über 
den Nutzen der Güterschifffahrt gab 
die am 31. Juli 2023 erfolgte Verkehrs-
freigabe der ertüchtigten Hafeneinfahrt 
im Hafen Straubing-Sand (4 Mio. Ton-
nen Güterumschlag p.a.), an der auch 
Bayerns Verkehrsminister Christian 
Bernreiter teilnahm. Die Vertiefung des 
Hafenbeckens um 65 cm hat 13 Mio. 
Euro gekostet und bietet nun eine grö-
ßere Unabhängigkeit von Niedrigwas-
ser, volle Abladetiefen und damit die 
Möglichkeit für noch mehr klimafreund-
lichere Transporte auf dem Wasser: Ein 
Schubverband kann nun 700 bis 800 
Tonnen mehr Ladung transportieren – 

sobald die Verkehrsfreigabe im Donau-
Streckenabschnitt Straubing vorliegt. 
Das sei noch nicht erfolgt, wie Andreas 
Dicke mit Bedauern feststellte.

Allerdings bleiben die Donau und 
ihre dortigen Häfen auch zukünftig hin-
ter den eigentlich vorhandenen Poten-
zialen zurück: Anstelle einer Staustufe 
mit Schleuse und Stichkanal werden 
lediglich flussbauliche Maßnahmen vor-
genommen, um an 200 Tagen im Jahr 
die Abladetiefe zu verbessern („sanfter 
Ausbau“). Die von der Binnenschifffahrt 
und der verladenden Wirtschaft in 
der Donauregion geforderte Donau-
Ausbauvariante „C280“, welche an 300 
Tagen im Jahr eine Abladetiefe von 2,50 
Metern gewährt und damit nachweislich 
eine höhere Wertschöpfung dargestellt 
hätte, wurde verworfen. 

„Der Donauabschnitt zwischen 
Straubing und Vilshofen gleicht einem 
Flaschenhals, der den Schiffsverkehr 
insbesondere bei Niedrigwasser derart 
behindert, dass Verkehre auf die Straße 
verlagert werden müssen. Wirtschaft 
und Industrie sind auf leistungsfähige 
Binnenwasserstraßen angewiesen. Der 
frühere Bundesverkehrsminister Peter 

STRAUBING-SAND
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Ramsauer hatte bereits im Jahr 2011 
erklärt, dass wir den Ausbau dringend 
brauchen, um eine durchgehende Was-
serstraßenverbindung mit gleichwerti-
gen Abladetiefen zwischen der Nordsee 
und dem Schwarzen Meer herzustellen. 
Nun schreiben wir das Jahr 2023 und 
freuen uns über den „sanften Ausbau“ 
bis hin zum Hafen Straubing. Dass nach 
13 Jahren die Freude jedoch nicht allzu 
groß ausfällt, ist wohl allen verständlich. 
Mit einer bedarfsgerecht ausgebauten 
Wasserstraßeninfrastruktur bestünde 
die Möglichkeit, deutlich mehr Güter 
auf das umweltfreundliche Binnenschiff 
zu verlagern. So ist es auch von der EU 
mit Blick auf die ambitionierten Klima-
ziele im Transportsektor beabsichtigt, 
denn nur die Binnenschifffahrt hat es 
seit 1995 geschafft, ihren Primärener-

gieverbrauch zu senken. Der fehlende 
politische Wille, wirklich etwas für eine 
leistungsfähigere Binnenschifffahrt 
zu tun, die unerlässlich für die Versor-
gungssicherheit des Wirtschaftsstand-
orts Bayern und der Bundesrepublik 
Deutschland ist, ist leider im gesamten 
deutschen Wasserstraßennetz erkenn-
bar“, erklärte Andreas Dicke.

« Der fehlende politische Wille, 
wirklich etwas für eine leistungsfä-
higere Binnenschifffahrt zu tun, die 
unerlässlich für die Versorgungssi-
cherheit des Wirtschaftsstandorts 
Bayern und der Bundesrepublik 
Deutschland ist, ist leider im ge-

samten deutschen Wasserstraßen-
netz erkennbar »

BDB-Vorstandsmitglied Andreas Dicke  
(Bavaria, Stockstadt am Main)

 Christian Bernreiter, 
Bayerischer Staatsmi-
nister für Wohnen, Bau 
und Verkehr, bei der 
Verkehrsfreigabe der 
ertüchtigten Hafenein-
fahrt  
© Fotoatelier am Hafen 
- German Popp
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Wasserstraßen gehören in Genehmigungsbeschleunigungsgesetz

um Unterstützung
BDB bittet grüne Landesverkehrsminister 

In der letzten Ausgabe von Report (2/2023) hatte der BDB be-
richtet, dass es aus Sicht des Verbandes keine sachliche Recht-
fertigung dafür gibt, dass die wichtigen Ausbauvorhaben an den 
deutschen Flüssen und Kanälen aus dem bisherigen Entwurf des 
Genehmigungsbeschleunigungsgesetzes ausgeklammert wurden.

Bei den Bundesfernstraßen 
und der Schiene wird vom 
Gesetzgeber demgegenüber 
ein „überragendes öffentli-

ches Interesse“ an bestimmten Ausbau-
projekten sowie deren „überragendes 
Interesse für die öffentliche Sicherheit“ 
attestiert. 

Der BDB hat sich am 8. August, und 
damit vor der Wiederaufnahme des Ge-
setzgebungsverfahrens in Berlin nach 
der parlamentarischen Sommerpause, 
in einem Brandbrief an den baden-
württembergischen Verkehrsminister 
Winfried Hermann, den nordrhein-
westfälischen Verkehrsminister Oliver 
Krischer und den hessischen Verkehrs-
minister Tarek Al-Wazir gewandt und 
um Unterstützung bei dem Vorhaben, 
die Bundeswasserstraßen in das Ge-
nehmigungsbeschleunigungsgesetz 
einzubeziehen, gebeten. Der BDB hat 
sich an diese drei grünen Verkehrs-
minister gewandt, nachdem bekannt 
wurde, dass der Widerstand gegen die 
Aufnahme der Wasserstraße in das 
Beschleunigungsgesetz von Bündnis 90/
Die Grünen im Bund ausgeht. 

In dem Schreiben weist der BDB 
erneut darauf hin, dass es nicht nach-
vollziehbar und unangemessen ist, dass 
die Elemente aus dem LNG-Beschleuni-
gungsgesetz (die für die Genehmigungs-
verfahren der im Gesetz festgelegten 
Maßnahmen entsprechend Anwendung 
finden sollen) keine beschleunigende 
Wirkung bei den Ausbaumaßnahmen 
an den Flüssen und Kanälen entfalten 
sollen. Schließlich müssen die Planungs- 
und Genehmigungsverfahren auch bei 
Wasserstraßenausbau deutlich verkürzt 
werden, da von der Planung bis zur 
Umsetzung aktuell mitunter Jahrzehnte 
vergehen. Vor dem Hintergrund, dass 
die Binnenschifffahrt schnellstmöglich 
eine moderne und bedarfsgerechte Inf-
rastruktur benötigt, um künftig endlich 
mehr Güter übernehmen zu können, 
sind derartig lange Zeiträume schlicht-
weg inakzeptabel. Insbesondere die 
bestehenden Engpässe im Wasserstra-
ßennetz müssen so schnell wie möglich 
aufgelöst werden. 

Weiter stellt der BDB klar, dass es 
zwar im Grundsatz verständlich ist, 
wenn die Bundesumweltministerin 

GENEHMIGUNGSBESCHLEUNIGUNG
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Steffi Lemke Bedenken im Hinblick auf 
eine zu extensiv angewandte natur-
schutzrechtliche Befreiungsregelung 
hat. Umweltschädigende Eingriffe 
sollten auch bei Wasserstraßenpro-
jekten auf ein Minimum beschränkt 
bleiben. Daher stellt der BDB klar, dass 
das Interesse allein darin liegt, bei den 
drei Binnenschifffahrtswasserstraßen, 
die im Wasserstraßenausbaugesetz als 
„Vordringlicher Bedarf mit Engpass-
beseitigung“ (VB-E) genannt werden, 
so schnell wie möglich Planungsrecht 
zu schaffen. Konkret handelt es sich 
demnach um die Fahrrinnenoptimie-
rung am Mittelrhein, die Fahrrinnenver-
tiefung am Untermain und den Ausbau 
des Wesel-Datteln-Kanals. Damit diese 
Maßnahmen im Sinne des Gesetzes zur 
Beschleunigung von Genehmigungsver-
fahren von „überragendem öffentlichen 
Interesse“ sind und „der öffentlichen 
Sicherheit dienen“, muss dies im Aus-
baugesetz für die Bundeswasserstraßen 
festgestellt werden. Daher hat der BDB 
einen konkreten Formulierungsvor-
schlag für eine Ergänzung des § 1 des 

Ausbaugesetzes unterbreitet. Um den 
besonderen Status dieser drei Maßnah-
men zu verdeutlichen, hat der BDB in 
den Schreiben an die Minister auch eine 
umfassende Begründung vorgenom-
men. So wird beispielhaft auf die unver-
zichtbare Rolle der umweltfreundlichen 

Binnenschifffahrt bei der Erreichung 
der Klimaziele im Transportsektor, die 
wichtige Funktion der Schifffahrt bei 
der Grundversorgung von Industrie 
und Bevölkerung, und die Möglichkeit 
der Wasserwege (auch in Krisenzeiten) 
weitere Kapazitäten aufzunehmen, 
hingewiesen.

« Die Binnenschifffahrt benötigt 
schnellstmöglich eine moderne  

und bedarfsgerechte Infrastruktur, um 
endlich mehr Güter übernehmen zu 

können. »
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.

 Die Optimierung der 
Fahrrinne am Mittel-
rhein stellt eine echte 
Engpassbeseitigung dar 
und gehört daher in das 
Genehmigungsbeschleu-
nigungsgesetz © BAW
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Neue Förderrichtlinie für die Binnenschifffahrt:

BMDV gewährt Anschubfinanzierung 
für regelmäßige GST-Verkehre

Das Bundesverkehrsministerium hat am 28. August ein neues 
Förderprogramm für die Binnenschifffahrt im Bundesanzeiger be-
kannt gemacht: Ab sofort werden auf Antrag Zuschüsse in Form ei-
ner Anschubfinanzierung für Einrichtung von regelmäßigen Groß- 
und Schwergut Linienverkehren (GST-Shuttletransporte) gewährt.

Anlass der Auflage der Förderung
Durch die Förderung von GST-Linien-
verkehren auf Bundeswasserstraßen 
soll das Potential der Binnenschifffahrt 
in der multimodalen Transportkette 
effizienter und umweltfreundlicher 
genutzt werden. Ziel ist es auch, schäd-
liche Emissionen, wie zum Beispiel CO2, 
zu reduzieren. Zudem wird die Straßen-
infrastruktur entlastet durch die Redu-
zierung von Staus auf den Autobahnen, 
die Entschärfung der Parkplatzsituation 
auf Rastplätzen und die Reduzierung 
des Schwerlastverkehrs auf den teil-
weise sanierungsbedürftigen Straßen-
brücken. Die aufwändige Begleitung 
der GST durch die Polizei entfällt, der 
derzeitige LKW-Fahrermangel wird 
abgemildert und die Verkehrssicherheit 
auf Straßen wird letztlich erhöht.

Gegenstand der Förderung 
Gegenstand der Förderung sind im 
Bewilligungszeitraum betriebene, regel-
mäßige GST-Linienverkehre mit Schiffen 
zwischen mindestens zwei Umschlagor-
ten an Wasserstraßen. Die Förderung 
wird gewährt für jeden tatsächlich 

durchgeführten GST per Schiff, der 
zumindest anteilig auf einer Bundes-
wasserstraße erfolgt. Der Liniendienst 
soll in einem regelmäßigen Rhythmus 
angeboten werden. Dabei sind ein bis 
zwei Fahrten pro Monat anzustreben. 

Großraum- und Schwergut ist gemäß 
der Straßenverkehrsordnung (StVO) 
definiert für ein Fahrzeug mit einer 
Ladung:  

 � breiter als 2,55 m, 
 � höher als 4,00 m, 
 � länger als 16,50 m bzw. 18,75 m  
(Sattelzug) oder 

 � schwerer als 40 t (bzw. 41,8 t) oder 
einer Achslast größer als 11,5 t. 

Der Transport anderer Güter zusätz-
lich zu GST je Fahrt ist möglich. Der GST 
ist gegenüber der zuständigen Behörde, 
der GDWS in Bonn, nachzuweisen.

Art und Umfang, Höhe  
der Zuwendung 
Die Zuwendungen werden im Wege der 
Projektförderung als nicht rückzahlba-
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re Zuschüsse zur Anteilfinanzierung 
der zuwendungsfähigen Ausgaben 
gewährt und bei der Bewilligung auf 
einen Höchstbetrag begrenzt. Von den 
zuwendungsfähigen Ausgaben werden 
bis zu 50 Prozent als Zuschuss bewilligt. 
Gewährte Zuwendungen auf der Grund-
lage einer De-Minimis-Beihilfe dürfen 
innerhalb eines Zeitraums von drei 
Steuerjahren insgesamt den Betrag von 
200.000 Euro nicht überschreiten.

Zuwendungsfähige Ausgaben sind 
die Ausgaben für einen GST auf der 
Wasserstraße, der im Rahmen eines 
Linienverkehrs erfolgt. Voraussetzung 

ist, dass mindestens einer der Umschla-
gorte des GST an einer Bundeswasser-
straße liegt. Die Ausgaben bemessen 
sich pauschal nach der für den GST 
genutzten Schiffsklasse und der bei 
dem GST auf dem Wasser zurückgeleg-
ten Wegstrecke. Die Pauschalbeträge 
pro Kilometer sind nach Schiffsklassen 
unterteilt in der Anlage 1 der Richtlinie 
festgelegt.

Die Förderrichtlinie sowie die An-
trags- und Nachweisunterlagen können 
unter www.ELWIS.de in der Rubrik „För-
derprogramme“ abgerufen werden.

 Übergroße und schwere 
Güter sind prädestiniert 
für den Transport per 
Binnenschiff. Das gilt auch 
für den 30 Meter langen 
Brauereibehälter (Durch-
messer: 8,80 Meter), der 
per Binnenschiff über die 
Donau nach Straubing 
transportiert wurde.
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Delegation der IWT-Plattform zu Besuch in Rumänien

Suche nach Lösungen zur Bekämpfung 
des Fachkräftemangels im Gewerbe

Vertreter der europäischen Binnenschifffahrtsplattform (IWT-Platt-
form), darunter BDB-Präsident und Mitglied im Stiftungsrat Martin 
Staats (MSG), besuchten am 6 und 7. Juni im Rahmen einer Erkun-
dungstour Rumänien.

Der Fokus der Reise lag auf 
der Sammlung aktueller 
Informationen über den 
Arbeitskräftemange und 

die Ausbildungssituation in der Bin-
nenschifffahrt. Neben Martin Staats 
gehörten auch Andrea Beckschäfer 
(Mitglied in der IWT-Kommission „Arbeit 
und Soziales“) und Janeta Toma (Senior 
Policy Officer IWT-Plattform) zur Delega-
tion. In diesem Zusammenhang sollten 
Diskussionen über die Ausbildungs- und 
Qualifizierungsmöglichkeiten im Ein-
klang mit der Richtlinie (EU) 2017/2397 
gefördert werden.

Die Mission versteht sich als integra-
ler Bestandteil der von der IWT-Platt-
form initiierten Kampagne „Branding 
and Recruitment“, welche einen ganz-
heitlichen Ansatz verfolgt, um das Prob-
lem des Fachkräftemangels im Gewerbe 
in allen europäischen Binnenschiff-
fahrtsländern anzugehen. Dazu gehö-
ren u.a. ein konstruktiver Austausch mit 
den jeweiligen nationalen Behörden 
und Stellen, die für die Beschäftigungs-
politik in der Binnenschifffahrt, die 
Gesetzgebung, die Ausbildung und die 
Zertifizierung zuständig sind. 

Besuch der relevanten Behörden und 
Organisationen in Rumänien
Der Besuch umfasste drei produktive 
Arbeitssitzungen mit Vertretern der 
wichtigsten nationalen Organisatio-
nen, die für Personalregistrierung, 
-zertifizierung und -regulierung in der 
rumänischen Binnenschifffahrt ver-
antwortlich zeichnen: die rumänische 
Schifffahrtsbehörde (RNA) sowie die 
einschlägigen Aus- und Weiterbildungs-
anbieter wie das rumänische Zentrum 
für maritime Ausbildung (CERANOV), die 
Maritime Universität Constanta (MUC) 
und die Universität Craiova (UoC). RNA 
und CERANOV waren die Gastgeber der 
Treffen in Constanta bzw. Galati. An al-
len Treffen nahmen auch Vertreter des 
rumänischen Verbands der Reeder und 
Binnenhafenbetreiber (AAOPFR) sowie 
der rumänischen Flussschifffahrtsge-
sellschaft (CNFR) Navrom Galati teil.

Während dieser Treffen fand ein 
wertvoller Austausch über Ideen, Erfah-
rungen und bewährte Praktiken statt, 
der das Verständnis der Besucher für 
die vielschichtigen Herausforderungen 
der rumänischen Binnenschifffahrtsin-
dustrie deutlich verbesserte. Außerdem 
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trugen die geführten Diskussionen dazu 
bei, den Geist der Zusammenarbeit zwi-
schen den Teilnehmern zu stärken. 

Ziele der IWT-Plattform umsetzen – 
den europäischen Sektor stärken
Die Treffen boten außerdem eine 
hervorragende Gelegenheit, die IWT-
Plattform vorzustellen und wichtige 
Schwerpunktbereiche und Ausschüsse 
zu erläutern. Besonderes Augenmerk 
wurde auf die Aufgaben und Aktivitäten 
des Komitees „Social & Education“ ge-
legt. Es bestand auch Gelegenheit dazu, 
die im Rahmen der Initiative „Branding 
and Recruiting“ geplanten kurz- und 
langfristigen Ansätze zu validieren. 

Die Teilnehmer werteten die Er-
kundungsmission als einen wichtigen 
Schritt zur Behebung des Arbeitskräf-
temangels in der Binnenschifffahrt. 
Durch die Zusammenarbeit mit natio-
nalen Behörden, Organisationen und 
Bildungsanbietern wollen die Akteure 
gemeinsam wirksame Lösungsstrate-
gien entwickeln, um die Branche zu 
stärken und ihr nachhaltiges Wachstum 
zu sichern. Es gilt, die Ziele der euro-
päischen Binnenschifffahrtsplattform 
voranzutreiben und letztendlich den 
Binnenschifffahrtssektor der EU zu 
stärken.

 (v.l.n.r.): Prof. Costel  
Stanca (Maritime Univer-
sity, Constanta), Andrea 
Bechschäfer (BDS- 
Geschäftsführerin und 
Mitglied im IWT-Komitee 
Arbeit und Soziales),  
Janeta Toma (Senior  
Policy Officer IWT Stiftung, 
Brüssel) und Martin Staats 
(BDB-Präsident und  
Stiftungsrat IWT, Brüssel)
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Abschlussbericht der Beschleuni-
gungskommission Mittelrhein
Die Ende 2022 von Bundesverkehrs-
minister Volker Wissing gegründete 
Kommission zur Ermittlung von Be-
schleunigungsfaktoren beim Ausbau 
des Mittelrheins hat am 19. September 
ihren Abschlussbericht an den Mi-
nister übergeben. Ins Leben gerufen 
wurde diese Kommission, weil selbst 
vergleichsweise einfache Ausbaumaß-
nahmen wie die Abladeoptimierung 
am Mittelrhein zwischen St. Goar und 
Budenheim bei Mainz aufgrund kom-
plexer Planungs- und Genehmigungs-
verfahren mitunter Jahrzehnte dauern. 
Die u.a. aus Vertretern von Bund, 
Ländern, Industrie, Umwelt- und Schiff-
fahrtsverbänden zusammengesetzte 
Kommission hat binnen weniger Mona-
te Vorschläge erarbeitet, wie überlange 
Planungs- und Bauzeiträume bereits 
durch kleine Veränderungen abgekürzt 
werden könnten. Die Maßnahmen 
gliedern sich in drei Handlungsfelder. 
Der BDB, der ebenfalls Mitglied dieser 
Kommission ist, zeigt sich durchaus 
zufrieden mit diesem Abschlussbericht: 
Insbesondere die größere Flexibilität 
bei der Personalgewinnung und Perso-
nalsteuerung, und das Mehr an Effizienz 
bei der Projektorganisation bieten der 
WSV gute Chancen, das Ausbauprojekt 
beschleunigt abzuarbeiten. Im Hand-
lungsfeld „Personal und Organisation“ 
sieht die Kommission das größte Poten-
zial für eine schnellere Realisierung der 
Fahrrinnenoptimierung, nämlich durch 
die Sicherstellung einer verlässlichen 
und auskömmlichen Finanzausstattung 
für diese Baumaßnahme, durch die Ge-
winnung von geeigneten Fachkräften, 
durch die Unterstützung durch exter-
nes Personal oder durch effizientere 
Arbeitsabläufe mit mehr Befugnissen 
der Fachebene. BDB-Geschäftsführer 
Jens Schwanen: „Uns hat es gefreut, 
dass Bundesverkehrsminister Volker 
Wissing seine Überzeugung mitgeteilt 
hat, dass die Abladeoptimierung im 
überragenden öffentlichen Interes-
se liegt und dass er sich weiter dafür 
einsetzt, dass dies auch entsprechend 

gesetzlich verankert wird. Der zurzeit 
im Bundestag diskutierte Gesetzent-
wurf zur Genehmigungsbeschleuni-
gung sollte in Ergänzung zu den nun 
vorgeschlagenen Maßnahmen der 
Beschleunigungskommission für diese 
Feststellung des überragenden öffent-
lichen Interesses genutzt werden“. 

Kanzler Scholz besucht  
die Wasserbauer
Bundeskanzler Olaf Scholz, der zum 
Ende der parlamentarischen Sommer-
pause als Bundestagsabgeordneter auf 
einer „Sommerreise“ in Brandenburg 
unterwegs war, hat am 8. August das 
Berufsbildungszentrum der GDWS 
in Kleinmachnow bei Berlin besucht. 
Hier informierte sich Scholz über das 
Berufsbild der Wasserbauer, die nach 
dem Absolvieren der Ausbildung in 
einem der 17 Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsämter des Bundes arbeiten. 
Scholz betonte die wichtige Rolle der 
Binnenschifffahrt. Die Wasserstraßen 
seien unverändert von großer Bedeu-
tung, damit die Wirtschaft sich ent-
wickeln und wachsen könne und die 
Natur erhalten bliebe. Diese müssten 
jedoch ständig hergestellt, gepflegt und 
gewartet werden. „Deutschlands Wohl-
stand lebt davon, dass wir Wasserstra-
ßen haben“, wurde der Bundeskanzler 
in den Medien zitiert. „Es freut uns, 
dass der Bundeskanzler die Bedeutung 
unseres Verkehrsträgers für die Versor-
gungssicherheit des Wirtschaftsstand-
orts Deutschland und den umwelt-
freundlichen Gütertransport so deutlich 
ausspricht. Ein solches Bekenntnis 
haben wir von den Vertretern seiner 
Ampel-Koalition, insbesondere vom 
eigentlich auch für die Wasserstraßen 
zuständigen Bundesverkehrsminister, 
in öffentlichen Statements bisher viel zu 
selten vernommen. Als Chef der Regie-
rung hat Olaf Scholz es in der Hand, für 
eine deutlich bessere Personalausstat-
tung in der WSV und für kontinuierlich 
auskömmliche Mittel im Bundeshaus-
halt für Erhalt und Ausbau der Bun-
deswasserstraßen zu sorgen“, erklärte 
BDB-Präsident Martin Staats (MSG). 
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BMDV führt Flottenmodernisierung 
ab 2024 fort
Die Förderrichtlinie „Nachhaltige Mo-
dernisierung von Binnenschiffen“ läuft 
Ende des Jahres 2023 aus. Es gibt je-
doch gute Nachrichten aus dem BMDV: 
Die Förderkulisse, die ein wichtiger 
Baustein zur Modernisierung der Bin-
nenflotte ist, wird auch über das Jahr 
2023 hinaus fortgeführt. Der Entwurf 
der neuen „Richtlinie zur Förderung 
der nachhaltigen Modernisierung von 
Binnenschiffen zur Verlagerung von 
Güterverkehr von der Straße auf die 
Wasserstraße“ wurde am 28. Juli 2023 
von der EU-Kommission genehmigt, 
womit das Notifizierungsverfahren 
erfolgreich abgeschlossen ist. Geän-
derte europäische Förderbedingungen 
machen es erforderlich, die Förder-
richtlinie ab 1. Januar 2024 in zwei 
separate Regelwerke aufzuteilen: Die 
o.g. Richtlinie und eine zweite, eben-
falls ab 01.01.2024 geltende „Richtlinie 
zur Förderung emissionsfreier und 
emissionsarmer Antriebe sowie der 
nachhaltigen Modernisierung von 
Binnenschiffen“, die sich noch in der 
Ressortabstimmung befindet. Neu ab 
2024 ist der Fördertatbestand „Maß-
nahmen zur Anpassung von im Einsatz 

befindlichen Binnenschiffen, die zur 
Beförderung von Gütern bestimmt 
sind, sofern hierdurch die nachhal-
tige Erschließung neuer Verkehre 
erzielt und Transporte dauerhaft auf 
das Binnenschiff verlagert werden“. 
Hierunter fallen Anpassungen der 
baulichen Struktur oder der Lade-
einrichtungen. Der BDB wird seine 
Mitglieder umfassend über die beiden 
neuen Förderrichtlinien und die darin 
enthaltenen Maßnahmen informieren, 
sobald die Veröffentlichung erfolgt ist.

Imagekampagne für die 
Binnenschifffahrt
Die Binnenschifffahrt, ihre Relevanz für 
den Wirtschaftsstandort Deutschland, 
die Bevölkerung und die Industrie sind 
nach wie vor viel zu wenig bekannt. 
Unter der Leitung des Bundesverkehrs-
ministeriums trafen sich im August 
2023 in Bonn Vertreter der Schifffahrt 
und der chemischen Industrie, um 
erste Ideen für eine Imagekampagne 
für die Binnenschifffahrt zu sammeln. 
Die Agentur JFK089 wird nun im Auftrag 
des Bundesverbands der Deutschen 
Binnenschifffahrt e.V. ein erstes Grob-
konzept erarbeiten. Die Fortsetzung der 
Gespräche wird im Oktober stattfinden.

 Sammelten Ideen für 
eine Imagekampagne für 
die Binnenschifffahrt: Ralf 
Busche (BASF), Marcel 
Grewe (BMDV), Gerd 
Deimel (VCI), Lothar 
Barth (BDS), Steffen Bauer 
(HGK), BDB-Vorstands-
mitglied Jens Langer 
(DP World), Jens Schwa-
nen (GF BDB), Renate 
Bartelt-Lehrfeld (BMDV), 
Andrea Beckschäfer (GF 
BDS), Florian Frankenau 
(Covestro), Nicole Bell 
(BDS), Andreas Knecht 
(BMDV), BDB-Präsident 
Martin Staats (MSG), 
BDB-Vorstandsmitglied 
Roberto Spranzi (DTG), 
Jörn Fischer (JKF089)
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Datenbank für GST-Umschlagstellen
Auf Einladung des BMDV haben am 21. 
Juni gemeinsam mit dem SPC rund 100 
Gäste aus der Binnenschifffahrt, der 
Hafenwirtschaft, der Logistikbranche 
und der verladenden Industrie über die 
Rolle der Wasserstraßen für Großraum- 
und Schwerguttransporte (GST) disku-
tiert. Ziel der Veranstaltung war es, die 
Potenziale der Wasserstraße für den 
Ausbau der Windenergie aufzuzeigen. 
Susanne Henckel, Staatssekretärin im 
BMDV, betonte: „Es müssen mehr Groß-
raum- und Schwertransporte auf die 
Wasserstraße und für geeignete Güter 
auch auf die Schiene verlagert werden. 
Im Gegensatz zur Straße haben wir auf 
dem Wasserweg noch freie Kapazitäten. 
Dieses Potential müssen wir nutzen, 
wenn wir beim Windenergieausbau an 
Land schneller vorankommen wollen. 
Oft wird die Leistungsfähigkeit des 
Verkehrsträgers Wasserstraße noch zu 
wenig wahrgenommen. Um hier die 
Prozesse nochmal zu erleichtern, haben 
wir nun eine Datenbank für Umschlag-
stellen geschaffen“. Mit der Veröffentli-
chung der Datenbank der GST-fähigen 
Umschlagstellen der Häfen und der 
WSV und ihrer jeweiligen Infrastruktur 

setze die Bundesregierung eine erste 
Maßnahme der „Wind an Land“-Stra-
tegie um. Das BMDV wird sukzessive 
qualitätsgesicherte Daten zur Veröffent-
lichung freigegeben. Im Online-Portal 
„ELWIS“ sind im GST Kartenlayer GST-
Umschlagstellen, Kurzinformationen 
und ausführliche Informationen ver-
öffentlicht und stehen ab Mitte Juli als 
open date in der Mobilithek des Bundes 
zur Verfügung. Künftig werden diese 
GST-Übergabepunkte auch im Verfah-
rensmanagement für Großraum- und 
Schwerguttransporte (VEMAGS) genutzt 
werden. Dies entspricht einer Forde-
rung, die der BDB bereits im Jahr 2006 
an das Bundesverkehrsministerium her-
angetragen hatte. Das Ministerium wird 
mit den Bundesländern in einem weite-
ren Schritt Mikrokorridore für den Vor- 
und Nachlauf auf der Straße definieren.

DG MOVE unter neuer Leitung
Magda Kopczynska wird neue Leite-
rin der Generaldirektion Verkehr (DG 
MOVE) bei der EU-Kommission. Damit 
wird sie die ranghöchste für Verkehr 
zuständige Beamtin der Kommission. 
Kopczynska wurde vom Kommissi-
onskollegium bereits zur Generaldi-
rektorin für Verkehr ernannt. Wann 
die Polin, die in Krakau und Warschau 
Englisch und Public Relatios studierte, 
und seit 2006 bei der EU-Kommission 
in verschiedenen Funktionen tätig 
war, ihr Amt antritt, ist noch nicht 

 Magda Kopczynska, 
Leiterin der DG MOVE 
© FMC

 Im Online-Portal 
„ELWIS“ werden die 
GST-Umschlagstellen 
dargestellt
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bekannt. Kopczynska folgt auf Henrik 
Hololei, der am 1. April dieses Jahres 
nach sieben Jahren an der Spitze der 
DG MOVE versetzt wurde. Kopczyns-
ka wird beim nächsten EBU-Event 
am 27. November in Brüssel an der 
Podiumsdiskussion teilnehmen. Als 
weitere hochrangige Gäste werden 
außerdem Lydia Peeters, Ministerin 
der flämischen Regierung für Mobi-
lität und öffentliche Arbeiten, und 
ZKR-Generalsekretärin Lucia Luijten 
über „Die Rolle der Binnenschifffahrt 
im Rahmen der EU-Mobilitäts- und 
Versorgungspolitik“ mitdiskutieren.

Binnenschifffahrtsanträge  
im Bundestag
In der letzten Sitzungswoche des 
Bundestags vor der parlamentari-
schen Sommerpause wurden noch 
zwei für die Binnenschifffahrt wich-
tigen Anträge im Bundestag behan-
delt. Sowohl die Regierungskoalition 
als auch die CDU/CSU-Fraktion als 
Opposition haben ihre maritimen 
Anträge eingebracht. SPD, Grüne und 
FDP fordern von der Regierung 66 
Einzelmaßnahmen, von denen folgende 
neun Punkte besonders erwähnenswert 
sind: 

Bundesregierung zum Zustand der 
WSV und der Wasserstraßenbauwerke
Die Bundesregierung hat in einer 
Antwort auf eine Kleine Anfrage der 
CDU/CSU im Bundestag Stellung zum 
Finanz- und Personalbedarf der WSV 
sowie zum Zustand der Schleusen 
und Wehre genommen. Die Regierung 
betont, dass eine Privatisierung der 
Behörde nicht vorgesehen ist. Vielmehr 
soll innerhalb der bestehenden Behör-
denstruktur eine Effizienzsteigerung 
erreicht werden. Im Jahr 2022 gab es in 
der WSV 12.409 Planstellen, von denen 
87 % zum Stichtag 1. Juni 2022 besetzt 
waren. Im Haushaltsjahr 2023 verfügt 
die WSV über 12.553 Planstellen. Be-
zogen auf den Zustand der Bauwerke 
an den Bundeswasserstraßen führt 

4. Eine Erhöhung der Mittel für Inves-
titionen in die Bundeswasserstra-
ßen im Haushalt 2024 zu prüfen, 
um so den Infrastrukturverfall 
an den Bundeswasserstraßen zu 
verhindern;

5. Die Genehmigungsverfahren für 
Groß- und Schwerlasttransporte 
zu überprüfen und den Transport 
von Komponenten von Windener-
gieanlagen über die Wasserstraße 
zu vereinfachen und zu stärken;

6. Die Schleusen regelmäßig zu 
überprüfen und zügiger instand-
setzungsbedürftige Teile auszu-
tauschen sowie Ersatzneubauten 
umzusetzen;

7. Den Ausbau des flächendeckenden 
Mobilfunks weiter voranzutreiben, 
damit entlang der Wasserstraßen 
eine Verbesserung der Navigation 
und effizientere Treibstoffnutzung 
möglich wird;

8. Sich zeitnah für das im Koaliti-
onsvertrag vereinbarte Ziel eines 
europäischen Flottenmodernisie-
rungsprogramms einzusetzen;

9. Sich dafür einzusetzen, die Dekar-
bonisierung und Umweltfreund-
lichkeit der Binnen- und Küsten-
schiffflotte voranzutreiben.

1. Mit dem Ziel der Verlagerung von 
mehr Verkehren von der Straße 
auf Schiene und Wasserstraße die 
Rahmenbedingungen zur Stärkung 
der Wettbewerbsbedingungen für 
Schiene- und Schiffsverkehr zu 
verbessern;

2. Die WSV zu stärken und sie somit 
schlagkräftiger und effizienter 
zu machen, die Übertragung von 
Entscheidungskompetenzen in die 
Fläche, und Bemühungen für eine 
bessere Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung;

3. Die Landstromanlagen auszubau-
en und sich für eine verstärkte 
Nutzung von erneuerbarem Land-
strom sowohl in See- als auch in 
Binnenhäfen einzusetzen;
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die Regierung aus, dass ein kurz- bis 
mittelfristiger Handlungsbedarf an 
ca. 70 Wehranlagen, ca. 130 Schleu-
sen und 160 Brücken besteht. Neben 
zahlreichen Instandsetzungsmaßnah-
men, die im Rahmen der Unterhaltung 
den Betrieb gewährleisten, werden 
derzeit 38 als systemkritisch eingestuf-
te Wehre, ca. 35 Schleusenprojekte 
und ca. 80 Brückensanierungsmaß-
nahmen als Grundinstandsetzung 
und Ersatzmaßnahmen bearbeitet. 

Dr. Norbert Salomon  
in Ruhestand verabschiedet
Am 18. Juli wurde Dr. Norbert Salomon, 
Leiter der Abteilung WS (Wasserstra-
ßen, Schifffahrt), in den Ruhestand 
verabschiedet. BDB-Geschäftsführer 
Jens Schwanen hat auf persönliche 
Einladung von Herrn Dr. Salomon an 
der Verabschiedung teilgenommen. 

Bundesverkehrsminister Volker Wissing 
und Unterabteilungsleiter Achim Wehr-
mann sprachen die launigen und mit 
Anekdoten gespickten Abschiedsreden. 
Minister Wissing überreichte die Entlas-
sungspapiere des Bundespräsidenten. 
Salomon hatte im August 2019 die 
Leitung der Abteilung WS von Reinhard 
Klingen übernommen, der diese Po-
sition zehn Jahre bekleidete. Salomon 
war vorher als Leiter der Grundsatz-
abteilung im BMDV tätig. Weitere Teile 
seines Berufslebens hat der studierte 

Chemiker allerdings im Bundesum-
weltministerium verbracht, was auch 
in den Abschiedsreden deutlich wur-
de. Über die Nachfolge von Herrn Dr. 
Salomon war bei Redaktionsschluss 
des Hefts noch nicht entschieden. 

871.000 Euro für Landstrom  
im Hafen Koblenz 
Die rheinland-pfälzische Verkehrs-
ministerin Daniela Schmitt hat einen 
Bewilligungsbescheid in Höhe von 
rund 871.000 Euro an die Stadtwerke 
Koblenz übergeben. Gegenstand des 
Vorhabens ist die erstmalige Errichtung 
von leistungsstarken Landstromanlagen 
an insgesamt sieben Anlegestellen im 
Hafen Koblenz. Die Anlagen können 
dem Energiebedarf von Binnenschif-
fen von bis zu 2 mal 63 Ampere ge-
recht werden. Die Verkehrsministerin 
betonte: „Die Schifffahrt ist für den 
Gütertransport in Rheinland-Pfalz von 
hoher Bedeutung. Wir setzten mit Blick 
auf lebenswerte Innenstädte sowie 
den Klimaschutz auf eine alternative 
Energieversorgung der Binnenschiffe 
in den Häfen und stärken damit auch 
den Wirtschaftsstandort Rheinland-
Pfalz“. Die Stadtwerke Koblenz hatten 
für die Realisierung des rund 1,1 Mio. 
Euro teuren Vorhabens im Koblenzer 
Rheinhafen einen Antrag auf Förderung 
gestellt. Die Fördermittel entfallen je zur 
Hälfte auf Landes- und Bundesmittel. 
Der BDB hatte Ende vergangenen Jah-
res beim Land Rheinland-Pfalz darum 
geworben, das vom Land aufgelegte 
Programm zur Förderung des Baus von 
Landstromanlagen, das auf ein Förder-
programm des BMWK aufbaut, fort-
zuführen. Über das Förderprogramm 
sind Zuschüsse von bis zu 80 % der 
zuwendungsfähigen Kosten möglich. 

IWSV und BDB vereinbaren  
gegenseitige Mitgliedschaft
Der BDB und der Ingenieurverband 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsver-
waltung e.V. (IWSV) haben die engere 
Zusammenarbeit auf Grundlage einer 
Mitgliedschaft auf Gegenseitigkeit 
vereinbart. Im Zuge dieser Verabre-

 Dr. Norbert Salo-
mon während einer 
Rede auf dem Parla-
mentarischen Abend 
der PGBi im Jahr 2019
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dung erfolgte am 4. August die Auf-
nahme des IWSV im BDB. Der BDB 
ist umgekehrt nun Mitglied im IWSV, 
dort in der Bezirksgruppe West. 
Der IWSV ist ein Zusammenschluss 
von rund 1.000 Ingenieurinnen und 
Ingenieuren, insbesondere aus der 
WSV, dem Bundesverkehrsministerium 
und seinen Oberbehörden mit Bezug 
zu Schifffahrt und Wasserstraßen, 
Länderverwaltungen und Kommunen. 
Zu den Zielen des Verbandes gehört 
u.a. der Erfahrungsaustausch bei der 

Aufgabenerledigung zur Verbesserung 
der Verfügbarkeit der Wasserstraßen 
als Verkehrsweg. Die wechselseitige 
Mitgliedschaft von BDB und IWSV ist 
Ausdruck des gemeinsamen Willens, 
die Arbeitsweise in der Wasserstraßen- 
und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
(WSV) noch effizienter zu gestalten 
und die Finanz- und Personalausstat-
tung der Behörde zu verbessern.

Lossprechung auf dem Schulschiff
Am 14. Juli sind 53 Binnenschiffer, 
darunter zehn Frauen, in das Berufs-
leben gestartet. An Bord des Schul-
schiffs „Rhein“, der in Trägerschaft 
des Bundesverbandes der Deutschen 
Binnenschifffahrt e.V. (BDB) stehenden 
Aus- und Weiterbildungseinrichtung 
für das Binnenschifffahrtsgewerbe in 
Duisburg, erhielten die Schiffsjungen 
und Schiffsmädchen des 277. Berufs-
schulkurses im Rahmen der Losspre-
chung ihre Zeugnisse. Zuvor wurden 
die Auszubildenden acht Tage von 
der Niederrheinischen Industrie- und 
Handelskammer Duisburg-Wesel zu 
Kleve intensiv in Theorie und Praxis 
geprüft. Besonders erfreulich ist, dass 
alle Auszubildenden des aktuellen 
Kurses ihre Prüfung bestanden haben. 
„Das zeigt, dass es in der Binnen-

Die Bundesvor-
sitzende des IWSV, 
Stefanie von Einem

 53 Binnenschiffer  
sind nach ihrer Los-
sprechung auf dem 
Schulschiff in das 
Berufsleben gestartet
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schifffahrt eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung gibt und dass die für die 
Ausbildung maßgeblichen Institutionen 
erfolgreich und zielgerichtet zusam-
menarbeiten, was sich im aktuellen 
Prüfungsergebnis auch widerspiegelt“, 
so Schulschiff-Leiter Gerit Fietze. 

Binnenschifffahrtsthemen  
bei Maritimer Konferenz
In Vorbereitung auf die 13. Nationale 
Maritime Konferenz Mitte September 
hat die Fachgruppe „Maritime Wirt-
schaft“ im BMWK ein Diskussionspapier 
erarbeitet. In der Unterlage finden 
sich auch wichtige Themen zur Bin-
nenschifffahrt. So ist unter dem Punkt 
„Klimaneutrale Schiffe und Häfen“ 
notiert: „Alternative, nachhaltige bzw. 
besonders umweltschonende An-
triebs- und Kraftstoffkonzepte sind 
derzeit noch nicht zu ökonomisch 
wettbewerbsfähigen Konditionen 
verfügbar, weshalb ihre Förderung ein 
wesentlicher Baustein für ihre Etab-
lierung in der Breite am Markt sein 
wird. Zudem wurden einige Antriebs- 
du Treibstofftechnologien und deren 
regulatorischer Rahmen bislang auch 
nicht hinreichend für eine schnelle 
Markteinführung bzw. Praxistauglich-
keit in der Breite entwickelt“. Darauf 
aufbauend wird im Bereich „Handlungs-
felder und Maßnahmen“ festgestellt, 
dass die zum Ende des Jahres 2023 
auslaufenden Förderprogramme des 
BMDV zur nachhaltigen Modernisierung 
der Binnen- und Küstenschifffahrt im 
Rahmen des EU-Beihilferechts fortge-
führt und ausgebaut werden sollten. 
Auch weitere wichtige Forderungen des 
BDB wurden aufgenommen, nämlich 
die dringend gebotene Ertüchtigung 
der Wasserstraßeninfrastruktur, damit 
die Potenziale des Transportsystems 
Schiff für den Klima- und Umweltschutz 
genutzt werden können, sowie eine per-
sonelle Stärkung der WSV, damit diese 
noch effizienter arbeiten kann. Zudem 
sollten Entscheidungskompetenzen in 
die Fläche übertragen und Bemühun-
gen für eine bessere Aus-, Fort- und 
Weiterbildung angestellt werden.

42. Sitzung des ADN- 
Sicherheitsausschusses 
Vom 21. bis 25. August 2023 tagte zum 
42. Mal der UNECE ADN-Sicherheitsaus-
schuss im Völkerbundpalast in Genf. 
BDB-Referentin Elena Siebrecht vertrat 
im Namen der EBU die Interessen der 
europäischen Binnenschifffahrt. Disku-
tiert wurde in der Sitzung unter ande-
rem ein Antrag Deutschlands betreffend 
das sichere Öffnen von Ladetanköff-
nungen, der zum ersten Mal im August 
2022 eingereicht wurde. Erfreulicher-
weise konnten die Delegationen nun 
einem Großteil der vorgeschlagenen 
Änderungen für dieses der Praxis nicht 
mehr gerecht werdende und deswegen 
anpassungsbedürftige Kapitel des ADN 
zustimmen. Im Januar 2024 soll über 
den Antrag final entschieden werden. 
Im Falle eines positiven Beschlusses 
wird die ADN 2025 Version die Ände-
rungen entsprechend beinhalten. Des 
Weiteren diskutierte der Ausschuss 
unter anderem Anträge auf Ausnahme-
genehmigungen für Binnenschiffe, die 
mit Wasserstoff-Brennstoffzellen und 
Methanol angetrieben werden, die The-
matik um begaste Ladung in Trocken-
güterschiffen und die Überarbeitung 
der ADN-Prüfliste. Die BDB-Mitglieder 
wurden im Anschluss an die Sitzung 
per gesondertem Rundschreiben über 
die wichtigsten Beschlüsse informiert. 

BDB trauert um Andreas Brahms
Andreas Brahms ist nach schwerer 
Krankheit am 5. August 2023 verstor-
ben. Brahms war zuletzt von 2013 bis zu 
seinem vorgezogenen Ruhestand Ende 
des Jahres 2020 bei MSG als Schiffsins-
pektor und Personalleiter für das nauti-
sche Personal beschäftigt. Nebenbei hat 
er sich um technische Sonderaufgaben, 
Projekte, Ausschüsse und Ehrenämter 
gekümmert. Andreas Brahms absolvier-
te seine Ausbildung zum Binnenschiffer 
im elterlichen Betrieb (H. Brahms & 
Söhne, Hörstel). Im Anschluss war er im 
selben Unternehmen als Schiffsführer 
tätig und betreute auch die Planung des 
Schiffsbetriebs sowie die Wartung und 
Instandhaltung. Mitte des Jahres 1987 
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wechselte Andreas Brahms zum Unter-
nehmen „Weert Ihnen“ in Emden und 
wurde dort als Schiffsführer im Bunker-
betrieb und im Verkauf von Schiffsaus-
rüstung und Betriebsstoffen eingesetzt. 
In seiner nächsten beruflichen Station 
manifestierte sich seine enge Bindung 
zum Schulschiff „Rhein“: Ab Mitte 
1991 war Andreas Brahms über vier 
Jahre beim Arbeitsgeberverband der 
deutschen Binnenschifffahrt (AdB) als 
Berufsausbilder und Dozent angestellt 
und in dieser Funktion sowohl für die 
Planung und Durchführung der Erstaus-
bildung als auch in der Erwachsenenbil-
dung tätig. Er war außerdem Gründer 
und maßgeblicher Treiber der Ausbil-
dungsinitiative in der Binnenschifffahrt 
(ABI e.V.). Später gründete er seine 
eigenen Unternehmen in der Binnen-
schifffahrt, der Zeitarbeit und Arbeit-
nehmerüberlassung in Luxemburg und 
Duisburg, ehe er 2013 zur MSG in Würz-
burg wechselte. Auch im BDB hat Herr 
Brahms seine profunde Sachkenntnis 
mit großem Engagement eingebracht: 
So war er Mitglied und bis Ende 2021 
Vorsitzender der „Kommission Schul-
schiff“ und hat sich in dieser Funktion in 
hohem Maße um die Aus- und Weiter-
bildungseinrichtung verdient gemacht. 
Sowohl die umfangreichen Sanierungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen auf 
dem Schulschiff als auch die Neuor-
ganisation der Tagesabläufe an Bord 

tragen maßgeblich seine Handschrift. 
Außerdem brachte er seine Experti-
se in zahlreiche Fachthemen wie die 
Weiterentwicklung der Aus- und Wei-
terbildungsförderung für das Gewerbe, 
die Konzeption des Flottenmodernisie-
rungsprogramms und die Erarbeitung 
des „Masterplan Binnenschifffahrt“ 
ein. Herr Brahms war hervorragend 
vernetzt in der Branche, sehr aner-
kannt, geschätzt und überaus beliebt. 
Der BDB wird Andreas Brahms stets 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Michael Florian Preymesser  
verstorben
Am 6. September 2023 ist Michael 
Florian Preymesser, geschäftsführen-
der Gesellschafter der M. Preymesser-
Gruppe sowie Vorstandsvorsitzender 
der BAVARIA Schiffahrts- und Spedi-
tions-AG unerwartet im Alter von 52 
Jahren verstorben. Geboren 1971 in 
Regensburg, absolvierte Herr Preymes-
ser nach dem Abitur eine Ausbildung 

zum Speditionskaufmann in der väter-
lichen Spedition. Nach dem Durchlau-
fen verschiedener Niederlassungen 
wurde er 2002 Geschäftsführer der 
M. Preymesser GmbH. 2012 wurde er 
Vorstandsvorsitzender der BAVARIA 
Schiffahrts- und Speditions-AG. Hier 
galt sein besonderes Engagement dem 
Aufbau Binnenschiffskapazität. Der 
BDB wird Herrn Preymesser stets ein 
ehrenhaftes Andenken bewahren. 

 Florian Preymesser 
ist am 6. September 
verstorben

Andreas Brahms ist 
am 5. August verstor-
ben
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